
 

 

Richtungsweisende Gesetzgebung im 
Sachverständigenwesen  

2009 gab es eine entscheidende Veränderung im Bereich des Sachverständigenwesens. 
Das langjährige Monopol der Kammern, Sachverständige zu berufen und zu überwachen 
wurde aufgebrochen. Der Deutsche Gesetzgeber sah sich durch die EU-
Dienstleistungsrichtlinie DLR und die EU Berufanerkennungsrichtlinie BAR veranlasst, ein 
Gesetz zur Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie im Gewerberecht zu erlassen (BGBL. 
I 2009 S. 2091). § 36 der Gewerbeordnung, der bisher alleinige Rechtsgrundlage für die 
hoheitliche Stellung der Kammern bei der Auswahl und Ernennung von öffentlich 
bestellten Sachverständigen war, wurde durch § 36a GewO ergänzt. Gleichzeitig wurde 
2009 das Akkreditierungsstellengesetz* erlassen, wodurch die Einrichtung und die 
Aufgaben der Akkreditierungsstellen geregelt werden. 

  

Die Konsequenzen dieser Gesetzgebung für das Sachverständigenwesen 
sind gravierend 

Neben den Kammern könne sich Sachverständige nun auch von einer 
Zertifizierungsstelle, die nach DIN EN ISO/IEC 17024 arbeitet, zertifizieren lassen. Durch 
die gesetzliche Regelung des Zertifizierungswesens gibt es in Deutschland nunmehr zwei 
Systeme, die gleichwertig nebeneinander bestehen. Die öffentliche Bestellung nach §36 
GewO durch eine Kammer und die Zertifizierung nach ISO 17024 durch eine unabhängige 
Zertifizierungsstelle. 

  

Die Personenzertifizierung nach DIN ISO 17024 wird gleichwertig zur 
öffentlicher Bestellung 

Die Gleichstellung dieser beiden Systeme und damit die Gleichwertigkeit von öffentlicher 
Bestellung und Zertifizierung nach ISO 17024 wurde jedoch nicht nur durch das Gesetz 
zur Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie im Gewerberecht manifestiert, sondern durch 
zahlreiche Gesetzesänderung unmissverständlich untermauert. Neuere Gesetze, wie 
zum Beispiel das Bewertungsgesetz BewG, in der Erbschaftssteuerichtlinie sowie in der 
InvG (§ 77 Abs.2) oder im Pfandbriefgesetz (PfandBG) wurden insoweit geändert, dass 
die ausschließliche Zuständigkeit von öffentlich bestellten Sachverständigen gestrichen 
wurde. 



Diese Änderung der Gesetzgebung führt dazu, dass die Kammern, wenn auch ungern, 
auf Anfrage schriftlich bestätigen, dass öffentlich bestellte Sachverständige und 
zertifizierte Sachverständige (nach ISO 17024) als gleichwertig zu betrachten sind. Nach 
Aussage mehrerer Gerichte wurden diese aufgefordert, zertifizierte Sachverständige zur 
Begutachtung heranzuziehen und diese, sofern es sich um Verfahren mit internationalem 
Bezug handelt, sogar bevorzugt heranzuziehen. 

  

Die Personenzertifizierung nach DIN ISO 17024 ist weltweit anerkannt 

Die ISO 17024 ist eine weltweit anerkannte und durch internationale Verträge vereinbarte 
Norm. In der Einleitung zur DIN EN ISO/IEC 17024 wird klargestellt, dass die Zertifizierung 
von Personen darauf abzielt, die Kompetenz der zertifizierten Person in Bezug auf das 
Zertifizierungsprogramm zu bestätigen. Der weltweit akzeptierte Prozess der 
Begutachtung garantiert dabei, dass die Zertifizierungsprogramme begutachtet und 
überwacht werden und die Kompetenz der zertifizierten Person untermauern. Durch die 
Anerkennung der Weltnorm ISO 17024 als europäische Norm (EN) und als Deutsche 
Norm (DIN) ist die Zertifizierung 17024 auch in Deutschland voll anerkannt. 

 

*Gesetz über die Akkreditierungsstelle (Akkreditierungsstellengesetz - AkkStelleG) 

vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2625), zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 80 des 
Gesetzes 
 


